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Merkblatt Austritt 

 

 
Kurz erklärt 

Ein Austritt aus der Firma hat den Austritt aus dem Vorsorgeverhältnis der F. Hoffmann-La Roche AG zur Folge. Somit haben 

Sie Anspruch auf eine Austrittsleistung (Freizügigkeitsleistung). Diese entspricht dem im Zeitpunkt des Austritts 

vorhandenen Altersguthaben. 

 

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise auf der Rückseite! 

 

 
Ich trete aus der Pensionskasse aus. Wie gehe ich vor? 

1.  
Sie erhalten vom HR zusammen mit Ihren Austrittsunterlagen das Formular Austrittsverfügung. 

Diese Verfügung senden Sie ausgefüllt und unterzeichnet und zusammen mit den entsprechenden Unterlagen an die 

Pensionskasse bis spätestens am 15. des Austrittsmonats. 

 

 

 2.  

Was sind meine Optionen? 

Ich habe einen neuen Arbeitgeber in der Schweiz 

Die Freizügigkeitsleistung wird vollumfänglich an die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers überwiesen. 

Ich habe keinen neuen Arbeitgeber in der Schweiz 

Die Freizügigkeitsleistung wird auf ein Freizügigkeitskonto / eine Freizügigkeitspolice überwiesen. 

 

 

 

In folgenden Ausnahmefällen können Versicherte eine (Teil-)Barauszahlung verlangen: 

 Ich verlasse die Schweiz endgültig / Ich habe den Wohnsitz bereits im Ausland 

 Ich führe in der Schweiz eine selbständige Erwerbstätigkeit aus und unterstehe nicht mehr der  

    obligatorischen beruflichen Vorsorge in der Schweiz 

 Meine Austrittsleistung ist geringer als mein Jahresbeitrag (Geringfügigkeit)  

 

Für weitere Informationen verweisen wir Sie auf die Rückseite, «Barauszahlung beim Austritt». 

 

 

3.  

Sie erhalten von der Pensionskasse eine definitive Abrechnung. Die Auszahlung erfolgt im Folgemonat.  

Die Höhe der Austrittsleistung finden Sie im SimplyOne mit dem Suchwort 

«Pensionskassen-Persönliche Informationen»  «Austrittsabrechnung» 
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Merkblatt Austritt 

Wichtige Hinweise / gesetzliche Einschränkungen 

 Vorsorgeschutz 

Nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses bleibt die versicherte Person für die Risiken Invalidität und Tod während eines 

Monats weiter versichert. Erfolgt der Antritt des neuen Vorsorgeverhältnisses vor Ablauf eines Monats, erlischt die 

Nachdeckung vorzeitig. Tritt die versicherte Person nicht in eine neue Vorsorgeeinrichtung über, muss sie für die Erhaltung 

des Vorsorgeschutzes bei Tod und Invalidität selbst besorgt sein. Die freiwillige Weiterführung der Vorsorge bei der PK ist 

nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit dem Arbeitgeber nicht möglich. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich bei der Auffangeinrichtung (www.chaeis.net) freiwillig versichern können, sofern Sie 

sich nicht beim Arbeitsamt melden.  

Vorgehen bei ausbleibenden Angaben / fehlenden Unterlagen  

Bei Ausbleiben der Angaben der versicherten Person zur Verwendung der Freizügigkeitsleistung, bei unvollständig 

ausgefüllten oder fehlenden Unterlagen, insbesondere bei Barauszahlungsanträgen, wird die Austrittsleistung sechs Monate 

nach Austritt des/der Versicherten an die Stiftung Auffangeinrichtung BVG in Zürich überwiesen. 

Wir weisen darauf hin, dass die Stiftung Auffangeinrichtung BVG für den Versicherten kostenpflichtig ist. 

 

 
Barauszahlung beim Austritt 

 Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen innerhalb der nächsten drei Jahre ab Einzahlung weder aus der Pensionskasse noch 

aus der Zusatzvorsorge Leistungen in Kapitalform bezogen werden. 

Bei einer bestehenden Verpfändung für Wohneigentumsförderung (WEF) ist ein Barbezug nur mit der Einwilligung des 

Pfandgläubigers erlaubt. 

Barauszahlung in ein EU/EFTA-Land 

Bei Ausreise (oder bereits vorhandenem Wohnsitz im Ausland) und der Aufgabe der Erwerbstätigkeit in der Schweiz hat  

der / die Versicherte folgende Optionen: 

 Überweisung der gesamten Freizügigkeitsleistungen auf ein Freizügigkeitskonto  

oder 

 Bezug des überobligatorischen Anteils der Freizügigkeitsleistungen in bar. 

Bei der Ausreise in ein EU/EFTA-Land wird die BVG-Freizügigkeit im Gegensatz zum überobligatorischen Teilbetrag 

grundsätzlich nicht bar ausbezahlt. 

Dieser obligatorische Freizügigkeitsbetrag wird ohne anderweitige Angaben stattdessen auf einem Freizügigkeitskonto bei 

der UBS AG blockiert und darf von dort frühestens fünf Jahre vor dem ordentlichen Rentenalter der AHV ausgerichtet 

werden (d. h. dieser Teil des Altersguthabens kann von Frauen ab Alter 59 resp. von Männern ab Alter 60 bezogen werden). 

Nichtunterstellung der Sozialversicherungspflicht (Ausnahmen) 

Falls die versicherte Person davon ausgeht, dass sie ausserhalb der Schweiz der Sozialversicherungspflicht nicht unterstellt 

ist, kann sie sich an den Sicherheitsfonds BVG wenden (www.sfbvg.ch). 

Barauszahlung ausserhalb eines EU/EFTA-Lands 

Bei Ausreise (oder bereits vorhandenem Wohnsitz im Ausland) und der Aufgabe der Erwerbstätigkeit in der Schweiz hat der 

Versicherte folgende Optionen (nur bei Vorliegen sämtlicher Barauszahlungsunterlagen): 

 Überweisung der gesamten Freizügigkeitsleistungen auf ein Freizügigkeitskonto 

oder 

 Bezug der gesamten Freizügigkeitsleistungen in bar. 

Hinweis: Teilüberweisung auf Freizügigkeitskonto und Barauszahlung in Kombination sind möglich. 

 

Zivilstandbestätigung bei Barauszahlung 

 Bei einer Barauszahlung ist eine amtliche (von einer Behörde) und aktuelle (nicht älter als 6 Monate) Bestätigung des 

Zivilstandes erforderlich. Wird der Zivilstand auf der Abmeldebestätigung ausgewiesen, reicht dies als Bestätigung des 

Zivilstandes aus. Sofern kein Zivilstand bestätigt wird, muss ein Personenstandausweis oder eine aktualisierte 

Heiratsurkunde eingereicht werden. Bei Austrittsleistungen ab CHF 20` 000.00 (Pensionskasse und Zusatzvorsorge),  

darf der Zivilstand nicht aufgrund eigener Angaben beim Einwohnerregister bestätigt sein. 

 

 

http://www.chaeis.net/
http://www.sfbvg.ch/

